
 

1. Übergabe 

Der Vermieter übergibt dem Mieter das Mietobjekt zum verein-

barten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch taug-

lichen und sauberen Zustand. Ein Anspruch auf Neuwertigkeit 

besteht nicht. 

Die Übergabe findet, sofern nichts anderes vereinbart wurde, 

am Tag des Beginns der Miete ab 12.00 Uhr statt. Fällt dieser auf 

einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Ruhe- oder Feiertag, 

verschiebt sie sich auf den darauffolgenden lokalen Werktag. 

Anlässlich der Übergabe wird ein Übergabeprotokoll erstellt. 

Nachträglich festgestellte Mängel hat der Mieter innert 14 Ta-

gen ab der Übergabe dem Vermieter schriftlich anzuzeigen. 

Unterbleiben entsprechende Anzeigen, wird angenommen, die 

Mietsache sei in protokolliertem Zustand übergeben worden. 

Der Mieter übernimmt die Kosten für die Anfertigung einheitli-

cher Namensschilder an Sonnerie, Briefkasten und Wohnungstü-

re. 

 

2. Schlüssel 

Bei der Übergabe der Wohnung wird ein Schlüsselverzeichnis 

erstellt. 

Zusätzliche Schlüssel dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis des 

Vermieters angefertigt werden und sind diesem beim Auszug 

ohne Entschädigung zu überlassen.  

Im Verlauf der Mietdauer abhanden gekommene Schlüssel sind 

vom Mieter spätestens auf Ende der Mietdauer auf seine Kosten 

zu ersetzen. Bei einem Schlüsselverlust ist der Vermieter berech-

tigt, die betreffenden Schlösser und Schlüssel auf Kosten des 

Mieters ersetzen oder abändern zu lassen. Bei geschütztem 

Schliessplan kann auch die Schliessanlage des Gebäudes auf 

Kosten des Mieters ersetzt werden. 

 

3. Gebrauch des Mietobjektes 

Der Mieter gebraucht die Mietsache ausschliesslich zum vertrag-

lich vereinbarten Zweck. Jede Änderung, insbesondere auch die 

Erhöhung der vertraglich vereinbarten Anzahl erwachsener 

Personen, bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 

Der Mieter ist verpflichtet, auf die übrigen Hausbewohner Rück-

sicht zu nehmen, das Mietobjekt mit Sorgfalt zu gebrauchen und 

vor Schaden zu bewahren. Das Mietobjekt ist regelmässig zu 

lüften. Während der Heizperiode darf die Heizung in keinem 

Raum vollständig abgestellt werden. Für Schäden, die auf eine 

unsorgfältige und vertragswidrige Benutzung zurückzuführen 

sind, ist der Mieter schadenersatzpflichtig. 

Der Mieter bestätigt, dass er über eine Privathaftpflichtversiche-

rung von mindestens CHF 3'000'000.-- verfügt. 

 

 

4. Unterhalt des Mietobjektes 

A. Unterhaltspflicht des Vermieters 

Der Vermieter ist verpflichtet, das Mietobjekt in gebrauchsfähi-

gem Zustand zu erhalten und Mängel zu beheben. Vorbehalten 

bleibt die Behebung kleinerer Mängel, die dem Mieter obliegt 

(siehe unten Abs. B.). Vom Vermieter zu behebende Mängel hat 

der Mieter sofort schriftlich zu melden. Unterlässt er dies, haftet 

er für allen dadurch entstehenden Schaden. Bei plötzlich auftre-

tenden Mängeln, welche einen Notfall darstellen und keinen 

Aufschub zulassen, ist der Mieter gehalten, sofort den Hauswart 

oder den Vermieter bzw. dessen Vertreter zu informieren und 

bei deren Abwesenheit soweit möglich und zumutbar selber die 

unbedingt notwendigen Vorkehrungen zur Abwendung von 

Folgeschäden zu treffen oder treffen zu lassen. Im Unterlas-

sungsfall haftet er für die Folgeschäden. 

Für die Sacherhaltung notwendige Arbeiten hat der Mieter 

jederzeit zu dulden. Verweigert er den Handwerkern den Zugang 

zum Mietobjekt, kann er für allfällige Mehrkosten und Folge-

schäden haftbar gemacht werden. 

B. Unterhaltspflicht des Mieters 

Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt regelmässig zu reini-

gen, insbesondere auch Fenster, Fensterrahmen, Rollläden, 

Storen und Jalousien sowie Balkone, Terrassen usw. bis zu den 

Abläufen. 

Die Pflege der zum Mietobjekt gehörenden Bepflanzungen auf 

Gartensitzplätzen, Balkonen (keine Pflanzen an Balkongeländer) 

und Terrassen ist Sache des Mieters. Er hat insbesondere auch 

übermässigen Pflanzenwuchs zu verhindern. 

Der Mieter ist verpflichtet, zerbrochene Fensterscheiben gleich-

wertig zu ersetzen, sofern der Bruch nicht nachweisbar von 

einem Dritten verursacht worden ist oder ein Spannungsriss 

vorliegt. 

Der Mieter ist verpflichtet, Sonnenstorenstoffe zu reinigen bzw. 

gleichwertig zu ersetzen, wenn sie verunreinigt oder beschädigt 

sind, weil sie bei schlechter Witterung ausgestellt wurden 

Dem Mieter obliegen sodann die kleinen, für den gewöhnlichen 

Gebrauch der Mietsache erforderlichen Ausbesserungen. Diese 

kleinen Unterhaltsarbeiten sind fachmännisch auszuführen. 

Zum kleinen Unterhalt gehören unabhängig vom allfälligen 

Rechnungsbetrag insbesondere 

o das Instandhalten der Installationen, Armaturen und 

Apparate in Küche und Bad (Ersetzen von defekten Ku-

chenblechen und Rosten, Kühlschrankeinrichtungen, 

Geschirrspülereinrichtungen, Spiegel, Schlauch und 

Brause der Dusche/Bad, WC-Brille und Deckel, Zahn-

gläser und Seifenschalen, Ablaufverschlüsse von Ba-

dewanne und Lavabo, Dichtungen bei Wasserhahnen, 

Einfachheitshalber wird in diesem Vertrag auf die weiblichen Formen (Mieterin, Vermieterin, usw.) verzichtet und statt dessen Mieter 

und Vermieter als Oberbegriff verwendet. 

Allgemeine Bedingungen zum Mietvertrag Wohn-/Nebenräume und Einstellplätze
 



Allgemeine Bedingungen zum Mietvertrag Wohn-/Nebenräume und Einstellplätze
 

                     
Bedingungen Mietvertrag                 2 / 7  Visum.................... 

Spülkasten, Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank so-

wie Keramikkochfelder; 

o das Ersetzen von elektrischen Schaltern, Steckdosen, 

zur Wohnung gehörenden Sicherungen, Lampen und –

abdeckungen; 

o das Ersetzen von Sonnenstorenkurbeln;  

o das Ölen und Instandhalten von Tür- und Schrank-

scharnieren und –schlössern; 

o das regelmässige Entkalken von Wohnungsboilern, 

Entstopfen von Abwasserleitungen bis zur Hauptlei-

tung; 

o sowie alle weiteren kleineren Reparaturen und In-

standstellungen, welche im Einzelfall CHF 200.00 

nicht übersteigen. 

 

5. Erneuerungsarbeiten und bauliche Änderungen  durch 

den Vermieter 

Erneuerungen und Änderungen am Mietobjekt sind ohne 

Zustimmung des Mieters nur zulässig, wenn sie für den Mieter 

zumutbar sind und das Mietverhältnis nicht gekündigt ist. Solche 

Arbeiten sind auch während einer Erstreckung ohne 

Zustimmung des Mieters zulässig. Vorbehalten bleiben die 

Mietzinsherabsetzungs- und Schadenersatzansprüche des 

Mieters. 

Umbauten, Renovationen und Neuinstallationen, insbesondere 

erhebliche Eingriffe, welche den Gebrauch der Mietsache beein-

trächtigen oder eine Vertragsänderung (zum Beispiel Mietzins-

erhöhung) zur Folge haben, sind rechtzeitig anzukündigen. 

Der Mieter hat den Handwerkern und Lieferanten bis zur Voll-

endung der Bauarbeiten sowie zur Behebung der Garantiemän-

gel den Zutritt zu seinem Mietobjekt zu gewährleisten. 

Bei den Arbeiten ist auf die Mieter gebührend Rücksicht zu 

nehmen. Während Sonn- und Feiertagen sowie in der Regel zu 

den üblichen Ruhestunden dürfen keine Arbeiten durchgeführt 

werden.  

 

6. Änderungen durch den Mieter 

Erneuerungen und Änderungen in und an der Mietsache bedür-

fen vorgängig der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 

Dasselbe gilt für das Anbringen von Einrichtungen und Vorrich-

tungen ausserhalb des Mietobjektes (z.B. Storen, Aushänge-

schilder, Plakate, Schaukästen, Antennen, Parabolspiegel und 

Balkonpflanzen an Geländer u.ä.) sowie die Änderung bestehen-

der Einrichtungen und Vorrichtungen. 

Stellen durch den Vermieter schriftlich genehmigte und vom 

Mieter veranlasste und bezahlte Erneuerungen und Änderungen 

an der Mietsache, nach Beendigung des Mietverhältnisses einen 

erheblichen Mehrwert dar, kann der Vermieter diese durch 

finanzielle Abgeltung des Mehrwertes übernehmen. Es besteht 

jedoch grundsätzlich kein Ersatzanspruch gegenüber dem Ver-

mieter. Auf Verlangen des Vermieters muss der ursprüngliche 

Zustand auf Kosten des  Mieters wieder hergestellt werden.  

Der Unterhalt und Ersatz aller vom Mieter getätigten Verände-

rungen liegt während der Mietdauer bei ihm. Durch die Verän-

derungen entstehende Mehrkosten, beispielsweise eine Mehr-

prämie der Gebäudeversicherung, sind vom Mieter zu tragen. 

Bei grösseren Änderungen am Mietobjekt hat der Mieter vor 

Beginn der Arbeiten einen Betrag sicher zu stellen (Sperrkonto, 

Bankgarantie usw.), welcher den zu erwartenden Gesamtkosten 

entspricht. Stellt der Mieter die entsprechende Summe nicht 

sicher und meldet ein Bauhandwerker ein Bauhandwerkerpfand-

recht an, so ist der Mieter zur sofortigen Sicherstellung ver-

pflichtet. Bei Ausbleiben der Ablösung eines Bauhandwerker-

pfandrechtes innert Monatsfrist ist der Vermieter berechtigt, 

das Mietverhältnis ausserordentlich zu kündigen. 

 

7. Private Apparate 

Die Verwendung von privaten Apparaten mit Wasseranschluss in 

der Wohnung (Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspüler usw.) 

ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters gestattet. 

Die Installation hat ausschliesslich durch konzessionierte Instal-

lateure zu erfolgen. 

Das Anschliessen von privaten Apparaten (Tiefkühlschränke, 

Kühltruhen usw.) im Keller- oder Estrichabteil am Allge-

meinstrom ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters 

gestattet. Die Installation hat zudem ausschliesslich durch einen 

konzessionierten Installateur zu erfolgen. 

Der Vermieter ist in diesen Fällen berechtigt, dem Mieter zusätz-

lich zur vereinbarten Miete eine monatliche Pauschale für Was-

ser bzw. Strom zu verrechnen. 

 

8. Besichtigungs- und Zutrittsrecht des Vermieters 

Der Vermieter oder dessen Vertreter sind berechtigt, unter 24-

stündiger Voranzeige Besichtigungen durchzuführen, die zur 

Wahrung des Eigentumsrechts und zwecks Vornahme der ihnen 

obliegenden Reparaturen und Renovationen notwendig sind. 

Diese sind ferner berechtigt, für Verkaufs- oder Vermietungs-

verhandlungen mit Interessenten die Räumlichkeiten in der Zeit 

von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 20.00 Uhr und am 

Samstagvormittag zu besichtigen. Die Besichtigungen sind auf 

das Notwendige zu beschränken. 

Beabsichtigt der Mieter die Sache für längere Zeit (mehr als 3 

Wochen) unbenützt zu lassen, so ist er verpflichtet, eine Person 

zu bezeichnen, welche die Schlüssel zur Verfügung hält. Bei 

kurzer Abwesenheit genügt die Hinterlegung des Schlüssels im 

Hause. 

 

9. Untermiete 

Der Mieter darf die Sache nur mit schriftlicher Zustimmung des 

Vermieters ganz oder teilweise untervermieten. 

Der Vermieter kann die Zustimmung nur verweigern, wenn 

o der Mieter sich weigert, dem Vermieter die Bedingun-

gen der Untermiete bekannt zu geben; 
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o die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu den-

jenigen des Hauptmietvertrags missbräuchlich sind; 

o dem Vermieter aus der Untermiete wesentliche Nach-

teile entstehen. 

Der Mieter hat dem Vermieter vorgängig die beabsichtigten 

Vertragskonditionen und die Personalien des Untermieters 

bekanntzugeben. Dem Vermieter ist nach Zustandekommen des 

Untermietvertrages eine Kopie zuzustellen. Änderungen dieser 

Konditionen während der Vertragsdauer, sind dem Vermieter 

unverzüglich mitzuteilen. 

Der Mieter haftet dem Vermieter dafür, dass der Untermieter 

die Sache nicht anders gebraucht, als es ihm selbst gestattet ist. 

Der Vermieter kann den Untermieter unmittelbar dazu anhalten. 

Die unentgeltliche Überlassung der Mietsache an einen Dritten 

bedarf ebenfalls der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 

 

10. Haustier 

Kleintiere wie Hamster, Kanarienvögel und Zierfische dürfen in 

den Wohnungen gehalten werden, soweit sich die Anzahl in den 

üblichen Grenzen hält. Der Mieter verpflichtet sich, Tiere unter 

Beachtung der Wohnhygiene artgerecht zu halten. Nagetiere 

müssen dauernd im Käfig gehalten werden; das Herumlaufenlas-

sen in der Mietsache ist nicht gestattet. 

Das Halten von grösseren Haustieren (z.B. Katzen, Hasen, Hun-

den, Papageien, Reptilien) sowie das Aufstellen von Aquarien 

mit mehr als 300 Liter Fassung bedarf der schriftlichen Zustim-

mung des Vermieters. 

Eine solche Bewilligung kann aus wichtigen Gründen und nach 

einmaliger schriftlicher eingeschriebener Abmahnung unter 

Einhaltung einer Frist von 3 Monaten widerrufen werden. 

Für den Fall der Tierhaltung verpflichtet sich der Mieter, eine 

Versicherung abzuschliessen, welche durch die entsprechenden 

Tiere verursachte Schäden deckt. Dies gilt auch für Wasserschä-

den bei Aquarien. 

 

11. Mietzinsanpassungen und andere Vertragsänderungen 

A. Unbefristete Verträge 

Der Vermieter kann Mietzinsanpassungen und andere einseitige 

Vertragsänderungen zu Lasten des Mieters auf jeden Kündi-

gungstermin vornehmen. Er muss dem Mieter die entsprechen-

de Anpassung mindestens zehn Tage vor Beginn der Kündi-

gungsfrist in der dafür vorgeschriebenen Form mitteilen. 

B. Verträge mit Mindestdauer / Befristete Verträge 

Ist der Mietvertrag auf eine Dauer von mindestens fünf Jahren 

abgeschlossen oder während mindestens fünf Jahren vermieter-

seits unkündbar, gilt der Mietzins als indexiert. Der Mietzins 

kann demnach einmal jährlich gemäss folgender Formel an den 

Landesindex der Konsumentenpreise angepasst werden. 

Mietzinsänderungen in % = neuer Index-alter Index x 100 

 alter Index 

Mietzinserhöhungen für Mehrleistungen des Vermieters können 

auch während der festen Vertragsdauer geltend gemacht wer-

den. Dasselbe gilt für die Einführung neuer Nebenkosten sowie 

für die Anpassung von Nebenkostenpauschalen oder –

akontozahlungen. 

Anpassungen des Mietzinses oder der Nebenkosten sind dem 

Mieter unter Einhaltung einer 30-tägigen Frist auf einen Mo-

natsersten in der dafür vorgeschriebenen Form zu eröffnen. 

 

12. Nebenkosten 

A. Allgemeines 

Nebenkosten sind das Entgelt für öffentliche Abgaben sowie 

tatsächliche Aufwendungen des Vermieters oder eines Dritten, 

die mit dem Gebrauch der Mietsache zusammenhängen, wie 

Heizungs-, Warmwasser- und Betriebskosten. 

Nebenkosten, welche dem Mieter direkt von einem Werk, ei-

nem Amt oder einem Lieferanten (inkl. Kabelnetze) in Rechnung 

gestellt werden, sind durch den Mieter direkt zu bezahlen, auch 

wenn solche nicht im Mietvertrag aufgeführt sind. Im Übrigen 

sind Nebenkosten nur geschuldet, soweit sie ausdrücklich ver-

einbart wurden, ansonsten sind die diesbezüglichen Aufwen-

dungen im Nettomietzins enthalten. 

Werden Nebenkosten separat erhoben, hat der Mieter das 

Recht, beim Vermieter in die entsprechenden Belege Einsicht zu 

nehmen (es erfolgt ausdrücklich kein Versand der Belege). 

B. Pauschalbeträge 

Pauschalbeträge für Nebenkosten haben dem mutmasslichen 

Aufwand zu entsprechen. Eine Abrechnung wird nicht erstellt.  

C. Akontobeiträge 

Im Voraus wird vom Mieter für die Nebenkosten ein festgelegter 

Akontobeitrag bezahlt, über welchen nach Ablauf der Rech-

nungsperiode abgerechnet wird. Nachforderungen und Rücker-

stattungen sind innert 30 Tagen nach Anerkennung der Abrech-

nung zu bezahlen. 

D. Abrechnung 

Die Nebenkosten sind vom Vermieter jeweils per vertraglich 

festgelegtem Stichtag abzurechnen. 

Die Abrechnung über vertraglich vereinbarte Nebenkosten gilt 

als genehmigt, sofern der Mieter nicht innert 30 Tagen seit 

Erhalt dagegen schriftlich Einsprache beim Vermieter erhebt. 

Verlangt der Mieter innerhalb dieser 30 Tage Einsicht in die 

Belege, so kann er diese innert den darauf folgenden 30 Tagen 

einsehen. Die Einsprachefrist von 30 Tagen beginnt in diesem 

Fall an dem Tag, an welchem er die sachdienlichen Belege einge-

sehen hat, spätestens  aber mit Ablauf der Einsichtsfrist. 

Verlässt der Mieter während der Rechnungsperiode das Mietob-

jekt, so hat er keinen Anspruch auf Erstellung einer Zwischenab-

rechnung. Er erhält die nach branchenüblichen Usanzen pro rata 

erstellte Abrechnung nach dem vertraglich vereinbarten Ab-

rechnungsstichtag. 
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E. Verteilung der Nebenkosten 

Die Verteilung der Nebenkosten erfolgt nach einem liegen-

schaftsspezifischen Verteilschlüssel. 

Die Heizungs- und Warmwasserkosten für nicht vermietete 

Wohn- und Geschäftsräume trägt der Vermieter. Sind keine 

Geräte zur Erfassung des Wärmeverbrauchs der einzelnen Ver-

braucher installiert und wurden nicht vermietete Wohn- und 

Geschäftsräume nachweisbar nur soweit geheizt, als dies zur 

Verhinderung von Frostschäden notwendig ist, muss der Ver-

mieter nur einen Teil der Heizungskosten übernehmen, die nach 

dem normalen Verteilschlüssel auf Wohn- und Geschäftsräume 

entfallen. Dieser Teil beträgt in der Regel ein Drittel für Zwei- bis 

Dreifamilienhäuser, die Hälfte für Vier- bis Achtfamilienhäuser. 

F. Verrechenbare Nebenkosten 

F1 Heizung und Warmwasser 

Als Heizungs- und Warmwasserkosten anrechenbar sind insbe-

sondere die Aufwendungen für 

o die Elektrizität zum Betrieb von Pumpen; 

o die Betriebskosten für Alternativenergien; 

o die Reinigung der Heizungsanlage; 

o die periodische Revision der Heizungsanlage sowie das 

Entkalken der Warmwasseranlage, der Boiler und des 

Leitungsnetzes; 

o die Verbrauchserfassung und den Abrechnungsservice 

für die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung 

sowie den Unterhalt der nötigen Apparate; 

o die Wartung; 

o die Versicherungsprämien, soweit sie sich ausschliess-

lich auf die Heizungs- Fassungs- und Versickerungsan-

lagen beziehen; 

o die Verwaltungsarbeit (vgl. F3). 

Bezieht der Vermieter Heizenergie oder Warmwasser aus einer 

nicht zur Liegenschaft gehörenden Zentrale, kann er die tatsäch-

lich anfallenden Kosten in Rechnung stellen. Bei Etagenheizun-

gen gehen sämtliche mit dem Betrieb anfallenden Kosten zu 

Lasten des Mieters. Die Bedienung der Heizung und Besorgung 

des Brennstoffeinkaufes ist in diesem Fall Sache des Mieters. 

F2 Betriebskosten 

Allfällige unter dem Titel Betriebskosten separate aufgelisteten 

Kostenarten werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. 

F3 Verwaltungsaufwand für Heizungs- Warmwasser und Be-

triebskosten 

Der Vermieter darf seinen Aufwand für die Verwaltungsarbeit 

(z.B. Einkauf, Überwachung, Rechnungsführung, Abrechnungen 

usw.) im Zusammenhang mit Heizungs- Warmwasser- und Be-

triebskosten der Nebenkostenabrechnung in Prozenten der 

Abrechnungssumme oder nach tatsächlich aufgewendeten 

Stunden belasten. 

13. Kündigung 

Der Mietvertrag kann in der dafür vorgeschriebenen Form und 

unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist und -termine 

gekündigt werden. Die Kündigung muss auf Verlangen begrün-

det werden. Die Kündigungsfrist ist eingehalten, wenn die Kün-

digung spätestens am letzten Tag vor Beginn der Kündigungsfrist 

bei der Gegenpartei eintrifft oder bei der Post abholbereit vor-

liegt. 

Ist der Mietvertrag befristet, endet das Mietverhältnis nach 

Ablauf dieser Vertragsdauer ohne Kündigung. Sollte das Miet-

verhältnis nach Ablauf der Vertragsdauer stillschweigend wei-

tergeführt werden, gilt der Mietvertrag als auf unbestimmte Zeit 

fortgesetzt. 

A. Besondere Bestimmungen für Familienwohnungen 

Wird die Wohnung von einem Ehepaar oder einem in einer 

registrierten Partnerschaft lebenden Paar bewohnt, muss der 

Vermieter beiden Ehegatten bzw. Partnern separat – jedem mit 

dem amtlichen Formular – kündigen. Die Kündigung durch den 

Mieter muss vom Ehegatten bzw. Partner mitunterzeichnet 

werden. 

B. Ausserterminliche Kündigung 

Will der Mieter das Mietverhältnis vorzeitig beenden, ohne 

Kündigungsfrist und/oder Kündigungstermin einzuhalten bzw. 

vor Ablauf der Befristung, so muss er dem Vermieter einen 

zumutbaren, zahlungsfähigen Ersatzmieter stellen. Dieser muss 

der Mieterstruktur der Mietliegenschaft entsprechen und bereit 

sein, den Mietvertrag zu den bestehenden Bedingungen zu 

übernehmen. Andernfalls bleibt der Mieter zur Zahlung des 

Mietzinses längstens bis zu dem Zeitpunkt, auf den das Mietver-

hältnis gemäss Vertrag beendigt werden kann, verpflichtet. Der 

Abschluss des Mietvertrages ist ausschliesslich Sache des Ver-

mieters. Steht fest, dass der Mieter keinen Ersatzmieter im Sinne 

des Gesetzes findet, hat sich auch der Vermieter im Rahmen 

seiner Schadenminderungspflicht um eine vorzeitige Wieder-

vermietung zu bemühen. Die Kosten für notwendige Massnah-

men (z.B. Insertionskosten, Internetausschreibungen usw.) hat 

der Mieter zu tragen. Zusätzlich ist vom Mieter eine Bearbei-

tungsgebühr von pauschal CHF 200.00 zuzgl. MWST zu bezahlen. 

Die vorzeitige Rückgabe ist nur auf ein Monatsende möglich. Die 

Mitteilung an den Vermieter hat schriftlich spätestens 30 Tage 

vor der geplanten Rückgabe zu erfolgen. Der Mieter haftet auch 

bei vorzeitiger Schlüsselrückgabe für die Erfüllung des Mietver-

trags bis zur Weitervermietung (Mietbeginn) des Mietobjektes, 

längstens bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin. 

 

14. Rückgabe des Mietobjektes 

Das Mietobjekt ist in gutem Zustand, unter Berücksichtigung der 

aus der vertragsgemässen Benutzung sich ergebenden Abnüt-

zung oder Veränderung sowie des Zustandes bei Mietantritt 

zurückzugeben. Die Rückgabe des vollständig geräumten und 

gereinigten Mietobjektes erfolgt mit allen Schlüsseln nach Orts-

gebrauch jedoch spätestens am Tag nach Beendigung der Miete 
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um 12.00 Uhr. Fällt der Rückgabetermin auf einen Samstag, 

Sonntag oder gesetzlichen Ruhe- oder Feiertag, hat die Rückga-

be am darauffolgenden lokalen Werktag bis spätestens 12.00 

Uhr zu geschehen. Die vom Mieter vorzunehmenden In-

standstellungs- und Reinigungsarbeiten müssen fachgemäss 

ausgeführt und bis zum Schluss des Mietverhältnisses beendet 

sein. Bodenbeläge, die zum Mietobjekt gehören, sind fachmän-

nisch zu reinigen beziehungsweise zu extrahieren. 

Mit Ablauf der Mietzeit besitzt der Mieter weder ein Recht des 

Aufenthaltes in den Räumen noch der Verfügung über diesel-

ben. 

Bei der Rückgabe der Mietsache erstellen Mieter und Vermieter 

ein Rückgabeprotokoll, in welchem der Zustand der Mietsache 

festgehalten wird. 

Verweigert der Mieter seine Mitwirkung am Rückgabeprotokoll, 

so muss er sich das vom Vermieter erstellte Protokoll als richtig 

entgegenhalten lassen. Der Vermieter ist aber auf jeden Fall 

berechtigt, auf Kosten des Mieters zur Beweissicherung einen 

amtlichen Befund aufnehmen zu lassen. 

Der Vermieter muss dem Mieter diejenigen Mängel, für welche 

dieser einzustehen hat, sofort melden. Mängel, welche trotz  

übungsgemässer Prüfung bei der Rückgabe nicht erkennbar 

waren, kann der Vermieter auch noch später gegenüber dem 

Mieter geltend machen. Er hat sie dem Mieter sofort zu melden, 

wenn er solche entdeckt. 

 

15. Hinterlegungsverfahren / Verrechnung 

Eine einseitige Herabsetzung des Mietzinses durch den Mieter 

ist nicht zulässig. In Fällen, in denen die Hinterlegung zur An-

wendung kommt sowie hinsichtlich Forderungen, die sich nicht 

aus dem Mietverhältnis ergeben, ist die Verrechnung ausge-

schlossen. Kommt der Vermieter seiner Instandhaltungspflicht 

gemäss Ziffer 4.A. nicht nach, muss der Mieter ihm dazu schrift-

lich eine angemessene Frist setzen und kann ihm androhen, dass 

er bei unbenütztem Ablauf der Frist künftige Mietzinse bzw. 

Teilbeträge bei der vom Kanton bezeichneten Stelle hinterlegen 

werde. 

Die Durchführung der Hinterlegung ist dem Vermieter ebenfalls 

schriftlich anzuzeigen. 

Hinterlegte Mietzinse fallen dem Vermieter zu, wenn der Mieter 

seine Ansprüche gegenüber dem Vermieter nicht innert 30 

Tagen seit Fälligkeit des ersten hinterlegten Mietzinses bei der 

Schlichtungsbehörde geltend gemacht hat. 

Der Vermieter kann bei der Schlichtungsbehörde die Herausgabe 

der zu Unrecht hinterlegten Mietzinse verlangen, sobald ihm der 

Mieter die Hinterlegung angekündigt hat. 

 

16. Nutzungsänderung 

Dem Mieter sind ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters 

sowie der zuständigen Behörde die teilweise oder vollumfängli-

che gewerbliche Nutzung der Wohnung sowie die Erteilung von 

Musikunterricht in derselben untersagt. 

Eine Bewilligung kann aus wichtigen Gründen und nach zweima-

liger schriftlicher eingeschriebener Abmahnung unter Einhaltung 

einer Frist von 3 Monaten widerrufen werden. 

 

17. Versicherung 

Dem Mieter wird empfohlen eine Haftpflichtversicherung mit 

Einschluss von Mieterschäden für die gesamte Mietdauer abzu-

schliessen. 

Diese Versicherung sollte auch das Bruchrisiko bezüglich sämtli-

cher Spiegel, Scheiben, Vorrichtungen aus Glas/Keramik/Stein, 

wie Kochflächen, Küchenabdeckungen, Lavabos, Klosetts, Bade-

wannen usw. sowie mieterspezifische spezielle Risiken abde-

cken. 

Für die Sicherheit (Einbruch, Diebstahl usw.) des Mietobjektes 

ist der Mieter verantwortlich. Für eingebrachte Sachen des 

Mieters sowie für Mieterausbauten lehnt der Vermieter jede 

Haftung ab. Der Mieter ist für die entsprechende Versicherung 

selbst verantwortlich. 

 

18. Zustelladresse 

Als Zustelladresse für alle Mieter, für beide Ehegatten oder 

beide Partner gilt der Ort des Mietobjektes, sofern dem Vermie-

ter nicht schriftlich ein anderer Zustellungsort gemeldet wurde. 

 

19. Änderung im Zivilstand / in der registrierten Partnerschaft : 

Meldepflicht 

Bei Verheiratung, Trennung, Scheidung, Tod des Ehegatten, 

Aufnahme sowie Auflösung des gemeinsamen Haushaltes der 

Ehegatten ist der/sind die Mieter verpflichtet, den Vermieter 

innert 30 Tagen schriftlich zu informieren, unter Angabe der 

relevanten Namens- und Adressänderungen. 

Dasselbe gilt für Änderungen bei registrierten Partnerschaften 

sowie bei Veränderungen von Wohn- und Lebensgemeinschaf-

ten. 

Im Unterlassungsfall haften die Miete für einen allfälligen Scha-

den und anerkennen, dass der Vermieter diesen mit der Sicher-

heitsleistung verrechnet. 

 

20. Auskunftsbevollmächtigung 

Der Mieter bevollmächtigt den Vermieter, Auskunft über den 

Zivilstand oder die registrierte Partnerschaft einzuholen. Die 

zuständigen Ämter werden hiermit ausdrücklich zur Auskunft 

ermächtigt. 

 

21. Verletzung Mietvertrag / Hausordnung 

Falls diese allgemeinen Bedingungen mit einer Hausordnung 

ergänzt sind, gilt diese als integrierender Bestandteil. Werden 

Mietvertrag und/oder Hausordnung schwer und wiederholt 

verletzt und bleibt die schriftlich Mahnung innerhalb der vom 

Vermieter angesetzten Frist erfolglos, so kann dies zu einer 
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Kündigung unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen auf Ende 

eine Monats gemäss Art. 257f Abs. 3 OR führen. 

22. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

Soweit in diesem Vertrag nichts Anderes vereinbart ist, gelten 

die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 

253 ff. OR). Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Ort 

der gemieteten Sache Gerichtsstand.  
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Empfehlungen zur Wartung und Pflege des Mietobjektes 

1. Wände 

Zur Vermeidung von Schäden an Wänden infolge Kondenswas-

serbildung, sollten die Möbel in Neubauten mindesten 5 cm von 

den Mauern entfernt aufgestellt werden. Bilder, Spiegel usw. 

sollten auf der Rückseite mit ca. 2 cm langen Distanzzäpfchen 

versehen werden. 

2. Parkettböden 

Hinsichtlich der Pflege der Parkettböden verweisen wir auf die 

im Fachhandel empfohlenen Produkte und deren Anwendung. 

3. Apparate 

Sofern Geschirrwaschmaschinen, Waschautomaten, Wäsche-

trockner, Mikrowellengeräte, Kühl- und Tiefkühlgeräte usw. im 

Mietobjekt vorhanden sind, gehen Revisions- und Unterhalts-

kosten zu Lasten des Mieters. 

Die Anlagen und Automaten sind am Ende der Mietzeit in ein-

wandfreiem und gebrauchsfähigem Zustand zu übergeben. 

Der Mieter hat sich gegenüber dem Vermieter über die ausge-

führten Service- und Unterhaltsarbeiten auszuweisen. Es ist 

empfehlenswert, mit den Herstellungs- bzw. Lieferfirmen einen 

Servicevertrag abzuschliessen. 

4. Glaskeramik-Kochfeld 

Der Pflege des Glaskeramik-Kochfeldes ist grösste Aufmerksam-

keit zu schenken. Ebenso ist die Betriebsanleitung zu beachten. 

5. Badewannen / Duschtassen 

Badewannen und Duschtassen dürfen keinesfalls mit scharfen 

oder scheuernden Reinigungsmitteln in Berührung kommen, da 

der Email Belag beschädigt wird. Wasser-armaturen müssen 

entkalkt werden. 

6. Lüften der Wohnung 

Der Mieter verpflichtet sich, während des ganzen Jahres seine 

Wohnung 2- bis 4-mal pro Tag während 5 bis 10 Minuten zu 

lüften (wenn möglich Querlüftung). 

Um Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung zu vermeiden, sind 

folgende Punkte zu beachten 

o Kein Dauerlüften mittels Kippfenster. 

o Alle Zimmer möglichst gleichmässig beheizen. 

o Nach dem Duschen und Baden kräftig lüften. Bade-

zimmertüre erst nach dem Lüften wieder öffnen. 

o Keine Wäsche in der Wohnung trocknen. 

o Falls Fenster auf der Innenseite anlaufen, sofort trock-

nen und kräftig und ausdauernd lüften. 

7. Abstell- und Bastelräume 

Abstell- und Bastelräume – wo vorhanden – dürfen gemäss 

Auflage der zuständigen Behörden nicht zu Schlaf- und Wohn-

zwecken verwendet werden. Der Vermieter übernimmt keine 

Verantwortung für missbräuchliche Benützung dieser Räume. 

8. Keller 

Im Keller deponierte Gegenstände sind einer erhöhten Feuchtig-

keitsgefahr ausgesetzt. Der Vermieter lehnt deshalb jegliche 

Haftung für Feuchtigkeitserscheinungen an Sachen ab, welche 

im Kellerabteil aufbewahrt werden. 

9. Balkone / Dachterrassen / Sitzplätze 

Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass die Abläufe von Balkonen 

und Dachterrassen nicht verstopfen oder vereisen. Er ist ver-

pflichtet, sämtliches Unkraut auf Dachterrassen und auf Sitzplät-

zen fachmännisch zu entfernen. Zur Vermeidung von Beschädi-

gungen der Dachhaut durch Wurzelbildung, ist zu beachten, dass 

Pflanzentröge auf Steinroste o.ä. zu stellen sind. Zusätzliche 

Einrichtungen und bauliche Veränderungen bedürfen in jedem 

Fall der vorherigen Zustimmung des Vermieters. 

10. Sonnenstoren  

Der Wartung der Sonnenstoren ist spezielle Aufmerksamkeit zu 

schenken. Bei Abwesenheit des Mieters dürfen diese nicht her-

abgelassen und Wind und Wetter ausgesetzt werden. Ein Son-

nenstoren dient alleine dem Zweck, sich vor intensiver Beson-

nung beim Aufenthalt auf der Terrasse zu schützen. Für den 

Schutz des Wärmeeinfalls in die Wohnräume durch intensive 

Besonnung sind die Lamellenstoren vorgesehen. Der Gebrauch 

des Sonnenstorens ist somit nur bei Benutzung der Terrasse und 

somit bei Anwesenheit der Benutzer vorzunehmen.  Nass ge-

wordene Sonnenstoren sind vor dem Aufkurbeln zu trocknen.  

Die Fensterläden sind regelmässig zu reinigen. 

 

11. Übernahme von Mietereinbauten 

Die Übernahme von Einbauten und baulichen Veränderungen 

des Vormieters begründet die Haftung für Instandstellungskos-

ten bzw. Kosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen 

Zustands. Sollten bei der Übernahme von Mietereinbauten 

Unklarheiten entstehen, ist rechtzeitig mit dem zuständigen 

Liegenschaftsverwalter Kontakt aufzunehmen.  

12. Verantwortlichkeit 

Für sämtliche Schäden welche infolge Missachtung oben er-

wähnter Vorschriften am Mietobjekt/Gebäude entstehen, ist der 

Mieter verantwortlich




